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§ 8 T-GVG Auflagen
 T-GVG - Grundverkehrsgesetz 1996, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.10.2025

1. (1)Zur Sicherung der Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1, 2, 3, 4 und 7 kann die Genehmigung nach § 4 mit Auflagen

erteilt werden. Insbesondere kann vorgeschrieben werden, daß

1. a)der Erwerber

1. 1.sofern er Eigentümer eines geschlossenen Hofes ist, das erworbene Grundstück mit seinem

geschlossenen Hof vereinigen muß,

2. 2.die Neubildung eines geschlossenen Hofes beantragen muß, wenn er Eigentümer von walzenden

Grundstücken ist, die nach ihrem Ausmaß und ihrer Ertragsfähigkeit die Voraussetzungen für die

Neubildung eines geschlossenen Hofes erfüllen oder durch den Rechtserwerb erlangen,

3. 3.das erworbene Grundstück dem der Genehmigung zugrunde liegenden Verwendungszweck zuführen

muß,

4. 4.die erworbenen Grundstücke der ordnungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung nicht

dauerhaft entziehen darf;

2. b)die Vertragsparteien bei Rechtserwerben, in deren Folge ein Grundstück vorübergehend der land- oder

forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden soll, durch entsprechende Vorkehrungen sicherstellen

müssen, daß dieses Grundstück nach der vorübergehenden Zweckentfremdung wieder der land- oder

forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wird.

2. (2)Für die Erfüllung einer Auflage nach Abs. 1 ist eine angemessene Frist festzusetzen. Weiters kann zur Sicherung

der Erfüllung einer solchen Auflage eine Kaution in einer der wirtschaftlichen Bedeutung des Rechtserwerbes im

Hinblick auf die Verwendung des Grundstückes angemessenen Höhe, höchstens jedoch in der Höhe von einem

Drittel der Gegenleistung oder des höheren Wertes des Gegenstandes des Rechtserwerbes, vorgeschrieben

werden. Die Kaution verfällt zugunsten des Landeskulturfonds, wenn der Rechtserwerber die Auflage schuldhaft

nicht erfüllt. Den Eintritt des Verfalls hat die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid festzustellen. Die Kaution wird

frei, sobald die Auflage erfüllt ist oder wenn die Auflage nach Abs. 3 aufgehoben wird.

3. (3)Die Grundverkehrsbehörde hat eine Auflage mit Bescheid aufzuheben oder abzuändern, soweit die

Voraussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vorliegen. Die Grundverkehrsbehörde kann eine Auflage

zudem mit Bescheid aufheben, wenn deren Durchsetzung für den Verpflichteten aufgrund von Umständen, die

ohne sein Verschulden eingetreten sind, eine unbillige Härte bedeuten würde.
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